
Deutscher Aero Club – Luftsportgeräte-Büro – Hermann-Blenk-Str. 28 – 38108 Braunschweig 

 
 

Stand Januar 2023 

 
A u s b i l d u n g s m e l d u n g 

 

 
Deutscher Aero Club e.V.     Tel.  0531 – 23540 60 
Luftsportgeräte-Büro      Fax  0531 – 23540 66 
Hermann-Blenk-Str. 28     ausbildungsmeldung@daec.de 
38108 Braunschweig 
 
Gemäß § 19 LuftPersV wird für die Ausbildung auf UL über 120 kg Leermasse (*Art ankreuzen) 

 Dreiachser (aerodynamisch gesteuerte UL)  Tragschrauber 

 Trike (schwerkraftgesteuerte UL)   Motorschirm-Trike 

 UL-Hubschrauber       gemeldet: 
 

 

Angaben des Bewerbers 
 
Name: ___________________________________ Vorname: ______________________________ 
 
Geburtstag: ______ / ______ / __________  Geburtsort: _____________________________ 
 
PLZ, Wohnort: ______________________________ Strasse: ________________________________ 
 
Staatsangehörigkeit: _________________________ e-mail: _________________________________ 
 
Tel.   privat: ________________________________ dienstl.: ________________________________ 
 

DAeC Mitglied?   ja   ____________________________________________ nein  
   Wenn ja, Landesverband eintragen! 

 
Der Bewerber hat eine gültige Lizenz nach EU-FCL (PPL A / S / H) oder für Luftsportgeräteführer 
 
für: ___________________________________ 
**Der Ausbildungsmeldung liegt die beidseitige Kopie des Luftfahrerscheines bei.** 
 
Der Ausbildungsleiter bestätigt, daß die nachstehend aufgeführten Unterlagen vorliegen und jederzeit vom 
Beauftragten eingesehen werden können: 

1. das fliegerärztliche Tauglichkeitszeugnis, mindestens LAPL; spätestens vor dem ersten Alleinflug; 
2. farbige Kopie des Personalausweises; 
3. bei minderjährigen Bewerbern die Zustimmungserklärung des gesetzlichen Vertreters. 

 
Die vorgenannten Unterlagen sind mit dem Antrag auf Ausstellung der Lizenz dem LSGB einzusenden. 
 
 
_______________     _______________________________________ 
Datum       Unterschrift des Bewerbers 
 
 
 
 
 
_______________     
Datum       
 
 

_______________________________________  
Name & Unterschrift des Ausbildungsleiters 

 

Stempel der Flugschule 
mit Namen und Reg.-Nr. 
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A n t r a g auf Erteilung der Passagierberechtigung  

mit aerodynamisch gesteuerten Ultraleichtflugzeugen 
 
Deutscher Aero Club e.V.   
Luftsportgeräte-Büro 
Hermann-Blenk-Str. 28 
38108 Braunschweig 
 
 

 
Hiermit beantrage ich die Passagierberechtigung für aerodynamisch gesteuerte UL (Dreiachs). 
Die Richtigkeit der Angaben in diesem Antrag wird versichert: 

 

    ______________________________________________________________ 

     Datum, Unterschrift des Antragstellers 
 
Nachweis der 5 Überlandflüge nach Lizenzausstellung (Datum der Erstausstellung); davon mindestens  
2 Flüge über mehr als 200 km mit Zwischenlandung mit Fluglehrer 

Datum Typ und 
 Kennzeichen 

Startplatz Zwischen- 
landeplatz 

Zielplatz Start-
zeit 

Lande-
zeit 

Strecke 
(km) 

        

        

        

        

        

 

Ich habe als Fluglehrer die beiden 200 km Flüge begleitet. Zur Dokumentation der praktischen Prüfung ist  
die Seite 2 zu verwenden. 
Ich bestätige die Übereinstimmung der hier aufgeführten Voraussetzungen mit den Angaben im  
Flugbuch in Kenntnis des §120 LuftPersV und der Ordnungswidrigkeitsbestimmungen  
des § 134 (1) Nr. 10 LuftPersV: 
 
 
___________________________________________________________________________________ 
Datum Name des Fluglehrers in Druckbuchstaben; Nr. des Luftfahrerscheines    Unterschrift 

 
 

 

Angaben des Bewerbers (Vor- und Familienname; PLZ, Ort, Straße) 
 
 

_________________________________________________________________________________ 
 
 

_________________________________________________________________________________ 

 
Tel. ______________________ mobil ________________________ Geburtsdatum ______________    
 
E-Mail ____________________________________ Lizenz-Nr. ______________________________ 
 
 
Mitglied im DAeC (Verband /Verein) ___________________________________________________ 
                                                             Nur wenn zutreffend 

Bitte die Original-Lizenz und 
diesen Antrag (vollständig 
ausgefüllt und bestätigt) im 
Original einreichen. 
Hinweise auf Seite 3 beachten.  
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Name des Bewerbers: 

 

Prüfungsinhalte bestanden 

Vorbereitung und Abflug ja (+) nein (-) 

Flugvorbereitung, Wetterbriefing, Dokumente vollzählig     

Einweisung des Passagiers     

Vorflugkontrolle, Checkliste     

Kontrolle vor dem Anlassen, Kontrolle vor dem Start, Checkliste     

sicherer Start, Steigflug, Klappenbedienung – Kompensation Windeinfluß     

Verfahren im Fluge 

Steigflug auf geplante Flughöhe, vorgeschriebene Platzrunde     

Kurs halten - Höhe halten nach Planung     

Sichere Navigation beim Streckenflug, Orientierung, Auffanglinien     

Vollkreise bis 45° Querneigung, Kurvenwechsel     

Langsamflug mit Lastwechsel bei unterschiedlichen Klappenstellungen     

Überziehen bis „stall“ - Ausleiten     

Kontrolle der Instrumente, Luftraumbeobachtung in allen Abschnitten     

Sprechfunkverfahren in allen Abschnitten     

Notlandeübung ohne Aufsetzen     

Kursaufnahme zum Zielflugplatz, Einflug in die Platzrunde fremder Platz     

Ausflug aus der Platzrunde fremder Platz     

Rückflug zum Heimatplatz, Kurs halten - Höhe halten nach Planung     

Anflug und Landung 

Einflug in die Platzrunde     

Einteilung des Landeanfluges, Klappenbedienung, Trimmung     

Windbeurteilung, Maßnahmen bei Seitenwind     

Seitengleitflug (Slip)     

1. sichere Landung bahnmittig     

2. sichere Landung bahnmittig     

3. sichere Landung bahnmittig     

Abstellen des Triebwerkes, Sicherung Flugzeug, Checkliste   

Bemerkungen zur Flugdurchführung / bei nichtbestandenen Elementen 

Bewertung: 
Das Nichtbestehen von zwei Prüfungsteilen führt in der Regel zum Nichtbestehen der Prüfung; je nach Schwere trifft der Prüfer eine be-
gründete Entscheidung. Bei Nichtbestehen von drei und mehr Prüfungsteilen ist die Prüfung nicht bestanden und komplett zu wiederholen. 
 

Prüfung bestanden                          Prüfung nicht bestanden  

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________ 
Ort, Datum Unterschrift des Prüfers / Fluglehrers    Stempel Prüfer oder Flugschule 
 

Das Protokoll ist Bestandteil des Antrages auf Erteilung der Passagierberechtigung.  
______________________________________________________________________________________________________________ 
 

Die Prüfgebühr gemäß LuftKostV Gebührenverzeichnis III.13. beträgt 25 bis 75 € zzgl. MwSt. 
Davon berechnet das LSG-B als Verwaltungskostenanteil 25 € zzgl. MwSt. wie folgt: 
- immer dem Flugprüfer, wenn die Prüfung durch einen solchen erfolgte; 
- oder der Flugschule, die mit Einzelgenehmigung ausbildet; 
- oder dem Piloten, wenn er in einem Verein im Rahmen einer Verbandsflugschule ausgebildet wurde. 
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Hinweise: 
Zur Mitnahme von Passagieren (ein lizensierter UL-Pilot ist ebenfalls ein Passagier) in doppel- 
sitzigen Ultraleichtflugzeugen ist eine Berechtigung nach § 84a LuftPersV erforderlich.  
 
Fachliche Voraussetzung 
Zum Erlangen der Berechtigung ist der Nachweis von fünf Überlandflügen, davon mindestens zwei 
Überlandflüge mit Zwischenlandung über eine Gesamtstrecke von mindestens 200 Kilometer nach Er-
werb der Lizenz in Begleitung eines Fluglehrers.  
 
Entsprechend LuftPersV § 84a, Abs. 4 hat der Bewerber für eine Passagierberechtigung in einer prak-
tischen Prüfung nachzuweisen, dass er nach seinem Wissen und praktischen Können die  
Anforderungen für Flüge mit Passagieren erfüllt. Der zweite Überlandflug von mindestens 200 km Stre-
cke in Begleitung eines Fluglehrers kann als Prüfungsflug gewertet werden. Der mitfliegende Fluglehrer 
ist zur Abnahme der Prüfung berechtigt, wenn beide Überlandflüge in der Verantwortlichkeit einer 
DULV- oder DAeC-registrierten Ausbildungsstätte durchgeführt wurden. Die erfolgreich durchgeführte 
Prüfung muss auf dem Antragsformular zur Passagierberechtigung  
bescheinigt sein. Im Falle der Begleitung der Überlandflüge durch einen nicht an einer registrierten 
Flugschule tätigen Fluglehrer wird die Überprüfung nach Erfüllung aller Voraussetzungen durch einen 
Prüfungsrat vorgenommen. 
 
Die Inhalte der Prüfung ergeben sich aus dem Protokoll einschließlich der Überlandflugplanung, Klein-
orientierung, navigatorische Sicherheit, Orientierungs- und Auffanglinien sowie Beachten der Sicher-
heitsmindesthöhe und weiterer luftrechtlicher Bestimmungen. 
 
§ 122 Abs. 1 bleibt unberührt: 
Privatluftfahrzeugführer, Segelflugzeugführer, Luftschiffführer oder Luftsportgeräteführer dürfen ein 
Luftfahrzeug, in dem sich Fluggäste befinden, als verantwortlicher Luftfahrzeugführer nur führen, wenn 
innerhalb der vorhergehenden 90 Tage mindestens drei Starts und drei Landungen mit 
einem Luftfahrzeug derselben Klasse, desselben oder ähnlichen Musters, der Art des Luftsportgerätes 
ausgeführt wurden. 
 

Definition der Überlandflüge 
 

200 km Flüge mit Fluglehrer 
1) Zwei Flüge mit Zwischenlandung über mind. 200 km Gesamtstrecke (Summe der geradlinigen Ent-
fernung beider Teilstrecken) und Landung am Zielflugplatz. 
2) Ein Flug zu einem mind. 100 km (geradlinig) entfernt liegenden Zielflugplatz, mit dortiger 
Landung und zurück zum Startplatz ist ein 200 km Flug. 
Es sind also in beiden Fällen 4 bestätigte Landungen zu dokumentieren. 
 

3 weitere Überlandflüge über jeweils 50 km 
Hierunter verstehen sich jeweils Flüge zu einem mindestens 50 km entfernten Flugplatz mit dortiger 
Landung (gemessen wird die geradlinige Entfernung). 
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M e r k b l a t t 
                    

zur Ausbildung von Luftsportgeräteführern auf  
Ultraleichtflugzeugen 

(§§ 16 – 21 und §§ 42 – 45 LuftPersV) 
 

Bitte beachten Sie: 
 
A) Dem Luftsportgeräte-Büro (LSG-B) sind innerhalb von 8 Tagen nach Ausbildungsbeginn die 
vollständig ausgefüllte Ausbildungsmeldung (Vordruck) zuzuschicken. Bei weiteren Unterlagen, die 
bei Beginn der Ausbildung vorliegen müssen, ist dem Beauftragten auf Verlangen Einsicht zu ge-
währen. 
 

B) Nach erfolgreicher Beendigung der Ausbildung schickt die Luftfahrerschule zwecks Erteilung 
des Luftfahrerscheines folgende Unterlagen im ORIGINAL (außer wenn Kopie vermerkt) direkt an 
das LSG-B: 
 

1. den Antrag auf Ausstellung des Luftfahrerscheines (Vordruck), 
 

2. eine Kopie des Personalausweises oder Reisepasses, vorzugsweise in Farbe, 
 

3. eine Kopie des Fliegerärztliches Tauglichkeitszeugnis nach LuftPersV § 16 (2) 2,  
mindestens LAPL-Tauglichkeit, 

 

4. das Ausbildungsnachweisheft oder die vom Ausbildungsleiter ausgefertigten  
Ausbildungszeugnisse, über die theoretische und praktische Ausbildung sowie über die 
Ausbildung und Prüfung in Pyrotechnik (Vordrucke), 

 

5. die Protokolle über die Theorie- und Praxisprüfungen, 
 

6. eine Kopie des Flugfunkzeugnisses (wenn vorhanden), 
 

7. ggf. die Kopie eines gültigen Luftfahrerscheines PPL, SPL oder UL, 
 

8. eine Ermächtigung zum Einzug von Forderungen mittels SEPA-Lastschrift (eine Ge-
bührenliste ist auf unserer Internetseite veröffentlicht). 
 

Nur auf gesonderte Anforderung durch das LSG-B: 
▪ die Erklärung gemäß § 16 Abs. 2 i.V.m. § 15 LuftPersV (Vordruck), 
▪ das Führungszeugnis & die Auskunft nach § 30 Abs. 8 des Straßenverkehrsgesetzes. 

 

 
Anmerkungen: 
 
Eine unvollständig ausgefüllte Ausbildungsmeldung nach A) wird zurückgeschickt. 
Unvollständige Unterlagen nach B) sind nicht bearbeitungsfähig. 
 
Die schnellste Bearbeitung ist durch die Zusendung der Original-Antragsunterlagen per Post  
gewährleistet. Vorteilhaft ist das auch aus Datenschutzgründen.  
Bearbeitungszeit: ein bis drei Arbeitstage. 
 
Per E-Mail an lizenzen@daec.de: Bitte beachten Sie, dass wir pro E-Mail nur einen Luftfahrer und  
ausschließlich DIN-A4-PDF-Dokumente bearbeiten können. Anträge für mehrere Luftfahrer senden Sie uns 
bitte in separaten E-Mails. Telefonische Nachfragen, ob die Übermittlung korrekt war, sind nicht nötig – bei 
Bedarf melden wir uns bei Ihnen.  
Bearbeitungszeit: vier bis sieben Arbeitstage. 


